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I Gesundheitspolitische Bedeutung des Aktionsplans AMTS 

Arzneimittel gehören zu den wirksamsten und am häufigsten angewendeten ärztlichen The-
rapiemöglichkeiten. In Deutschland sind aufgrund behördlicher Marktzugangsberechtigungen 
mehr als 100 000 Arzneimittel verkehrsfähig. Über die Hälfte davon sind verschreibungs-
pflichtig (1). Insgesamt wurden im Jahr 2019 in Apotheken mehr als eine Milliarde Arzneimit-
telpackungen abgegeben (2). Der überwiegende Teil wurde ärztlich auf Rezept verordnet. 
Etwa ein Drittel der abgegebenen Arzneimittelpackungen haben sich Patientinnen und Pati-
enten im Rahmen der Selbstmedikation in der Apotheke selbst gekauft (1;3). Die Arzneimit-
telausgaben der GKV für ambulante Patientinnen und Patienten betrugen im Jahr 2019 etwa 
41 Milliarden Euro (4). Dazu kommen die Kosten für die Arzneimitteltherapie im Kranken-
haus. 

Die medikamentöse Therapie soll Patientinnen und Patienten nutzen und sicher sein. Krank-
hafte Beschwerden sollen gelindert oder geheilt werden. Demgegenüber stehen die potenzi-
ellen Risiken, die mit jeder Arzneimitteltherapie verbunden sind. Zusätzlich können auch auf 
Grund von Medikationsfehlern schädliche Wirkungen auftreten. In diesem Gefüge befindet 
sich das Feld der Arzneimitteltherapiesicherheit – kurz: AMTS.1  

Treten unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) in Folge von Medikationsfehlern auf, be-
deutet dies zunächst einmal vermeidbares menschliches Leid bis hin zu Todesfällen. In 
Deutschland sind UAW mit einem Anteil von durchschnittlich 6,5 Prozent ein relevanter Grund 
für Vorstellungen in der Krankenhausnotaufnahme und führen häufig zu stationären Aufnah-
men (6;7). Eine vom BMG im Rahmen des Aktionsplans AMTS geförderte Studie hat gezeigt, 
dass 34 Prozent der untersuchten Patientinnen und Patienten bei Krankenhausaufnahme Ne-
benwirkungen bei ihrer Arzneimitteltherapie aufwiesen. Von der Gesamtheit dieser Nebenwir-
kungen wurden nur 29 Prozent als unvermeidbar eingestuft, da sie bei bestimmungsgemäßem 
Gebrauch auftraten (8). Die übrigen 71 Prozent der Nebenwirkungen müssen als Folge von 
Medikationsfehlern angesehen werden. 

Das Thema AMTS ist aus gesundheitspolitischer Sicht auch deshalb von hoher Bedeutung, 
weil die aus Medikationsfehlern resultierenden Behandlungskosten das Gesundheitswesen 
jährlich spürbar belasten. Laut Schätzungen gesundheitsökonomischer Analysen liegen die 
durch Medikationsfehler verursachten Behandlungskosten in Deutschland jährlich zwischen 
etwa 800 Mio. und 1,2 Milliarden Euro (9). 

                                                
1 Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) ist die Gesamtheit der Maßnahmen zur Gewährleistung eines 
optimalen Medikationsprozesses mit dem Ziel, Medikationsfehler und damit vermeidbare Risiken für 
Patientinnen und Patienten bei der Arzneimitteltherapie zu verringern (5). 
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1 Sicherheit im Arzneimitteltherapieprozess 

AMTS umfasst die Sicherheit des gesamten Arzneimitteltherapieprozesses2 von der ärztlichen 
Verordnungsentscheidung über die Abgabe der Arzneimittel durch Apothekerinnen und Apo-
theker sowie die Anwendung durch Patientinnen bzw. Patienten bis hin zur regelmäßigen ärzt-
lichen Therapiebeobachtung. Fehleranfällige Prozessschritte sollen erkannt und durch geeig-
nete Maßnahmen und Handlungsempfehlungen vermieden werden. Ziel der Bemühungen um 
die Verbesserung der AMTS ist es daher, den Arzneimitteltherapieprozess insgesamt zu ver-
bessern und die Anzahl der Medikationsfehler3, also der grundsätzlich vermeidbaren Risiken 
für Patientinnen und Patienten zu verringern (5). 

Medikationsfehler können verschiedene Ursachen haben: etwa die unzweckmäßige Auswahl, 
Anwendung oder Dosierung des Arzneimittels, Probleme bei der Verordnung, bei der Kommu-
nikation bzw. Information und Beratung über die Arzneimitteltherapie, aber auch Arzneimittel- 
bzw. Nahrungsmittelinteraktionen. Alle am Arzneimitteltherapieprozess Beteiligten – Ärztinnen 
und Ärzte, Apothekerinnen und Apotheker, Angehörige weiterer Gesundheitsberufe, Patien-
tinnen und Patienten sowie deren Angehörige oder beteiligte Dritte – können dazu beitragen, 
die Arzneimitteltherapie möglichst sicher zu gestalten (5). 

2 Handlungsfelder des neuen Aktionsplans AMTS 

Um die Risiken für das Auftreten von AMTS-Problemen zu reduzieren, hat das BMG im Jahr 
2008 den Aktionsplan AMTS ins Leben gerufen. In die Umsetzung der Maßnahmen des Akti-
onsplans werden alle am Arzneimitteltherapieprozess beteiligten Berufsgruppen sowie Pati-
entenverbände eingebunden. Der Aktionsplan AMTS trägt dazu bei, die Diskussion über die 
AMTS und die optimale Organisation des gesamten Arzneimitteltherapieprozesses in der Öf-
fentlichkeit, Gesundheitspolitik und Selbstverwaltung sowie die Diskussion über einzelne Maß-
nahmen zur Verbesserung der AMTS zu intensivieren. Die weltweit hohe Bedeutung der An-
strengungen zur Verbesserung der AMTS wird zudem in der im Jahr 2017 ausgerufenen Pa-
tientensicherheitsinitiative der WHO „Medication Without Harm“ deutlich (10). Die in dieser 
Initiative identifizierten Handlungsfelder „Hochrisikosituationen“, „Polymedikation“ und „Über-
gänge in die Versorgung“ sind auch Themen des Aktionsplans AMTS. Die Berücksichtigung 
von alters- und geschlechtsspezifischen Besonderheiten spielt insofern eine wichtige Rolle. 

Die vorhergehenden Aktionspläne zur Verbesserung der AMTS (2008‒2009, 2010‒2012, 
2013‒2015, 2016‒2019) dokumentieren die bisherigen Anstrengungen zur Verbesserung der 
                                                
2 Der Medikationsprozess beinhaltet alle Stufen der Arzneimitteltherapie und umfasst im Wesentlichen 
folgende Schritte: Arzneimittelanamnese, Verschreibung, Patienteninformation, Selbstmedikation, Ver-
teilung/Abgabe, Anwendung (Applikation/ Einnahme), Dokumentation, Therapie-Überwachung/AMTS-
Prüfung, Kommunikation/Abstimmung, Ergebnisbewertung (5). 
3 Ein Medikationsfehler ist ein Abweichen von dem für die Patientin bzw. den Patienten optimalen Me-
dikationsprozess, das zu einer grundsätzlich vermeidbaren Schädigung von Patientinnen oder Patien-
ten führt oder führen könnte. Medikationsfehler können jeden Schritt des Medikationsprozesses betref-
fen und von jedem am Medikationsprozess Beteiligten, insbesondere von Ärztinnen oder Ärzten, Apo-
thekerinnen oder Apothekern oder Angehörigen weiterer Gesundheitsberufe sowie von Patientinnen 
oder Patienten selbst, deren Angehörigen oder Dritten verursacht werden (5). 
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AMTS in Deutschland und den hohen politischen Stellenwert der AMTS im BMG. Zur Umset-
zung und Fortschreibung des Aktionsplans AMTS hat die dazu berufene Koordinierungs-
gruppe wesentlich beigetragen. In der Koordinierungsgruppe sind vertreten: 

• Aktionsbündnis Patientensicherheit e. V. (APS), 
• Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ), 
• Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung, chronischer Er-

krankung und ihren Angehörigen e. V. (BAG SELBSTHILFE) 
• Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker e. V. (ADKA), 
• Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. (ABDA), 
• Deutsche Krankenhausgesellschaft e. V. (DKG),  
• Deutscher Pflegerat e. V. (DPR), 
• Kassenärztliche Bundesvereinigung KdöR (KBV) und 
• Bundesministerium für Gesundheit (BMG). 

Die teils rasante Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung, insbesondere im Bereich E-
Health, macht den regelmäßigen Austausch der Koordinierungsgruppe mit weiteren Akteuren 
im Gesundheitswesen zu aktuellen AMTS-Themen erforderlich, z. B. den Bundesoberbehör-
den, den Projektpartnern des Innovationsfonds, den Verbänden der Datenbank- und Software-
hersteller im Bereich Gesundheits-IT und den Verbänden der pharmazeutischen Industrie. 

Unterschiedliche gesellschaftliche Entwicklungen, aber auch die Rahmenbedingungen in der 
Gesundheitsversorgung führen dazu, dass das Thema AMTS weiterhin an gesundheitspoliti-
scher Bedeutung gewinnt. 

Der Aktionsplan AMTS richtet sich aus an übergeordneten Handlungsfeldern im Gesundheits-
wesen. 

2.1 Gesellschaftliche Entwicklungen 

Zur Mitte des Jahres 2020 lebten in Deutschland rund 83,1 Mio. Menschen. Davon waren 
19 Prozent im Alter von 67 Jahren oder älter (11). Der demografische Wandel stellt die Ge-
sundheitsversorgung daher vor Herausforderungen. Denn mit dem Anstieg der Lebenserwar-
tung treten auch chronische Erkrankungen häufiger auf. In einer Gesellschaft des längeren 
Lebens sind immer mehr vor allem ältere und chronisch kranke Menschen medizinisch zu 
versorgen. Dadurch wird das Therapiegeschehen insgesamt komplexer. Gleichzeitig muss die 
hochwertige Gesundheitsversorgung wirtschaftlich bleiben und soll sowohl die Menschen in 
Städten als auch die Bewohner ländlicher Gebiete erreichen. 

2.2 Gesundheitskompetenz und Patientenorientierung 

Patientinnen und Patienten, die regelmäßig mehrere Arzneimittel anwenden, müssen bei der 
Umsetzung der ärztlich verordneten Arzneimitteltherapie besondere Herausforderungen be-
wältigen: Die Gesamttherapie muss überblickt und in den Tagesablauf integriert werden. Kom-
plexe Informationen über die Indikation, das Wirkungs- und Nebenwirkungsprofil, den Einnah-
memodus, die Kontraindikationen, Indikationen und Teilbarkeit von Tabletten sowie die An-
wendung der Arzneimittel müssen von der Patientin oder dem Patienten verstanden, erinnert 
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und umgesetzt werden. Insbesondere für Patientinnen und Patienten im Alter von über 65 
Jahren mit Multimedikation4 ist die tägliche Anwendung der Arzneimittel im häuslichen Umfeld 
oft nicht einfach zu bewältigen. Alters-, aber auch krankheitsbedingte funktionale Einschrän-
kungen innerhalb dieser Patientengruppe beeinflussen die Fähigkeiten, die für eine adäquate 
Arzneimitteltherapie notwendig sind. Patientinnen und Patienten müssen gesundheitsrele-
vante Informationen finden, verstehen, beurteilen und schließlich auch in tägliches Handeln 
umsetzen (13). Die Gesundheitskompetenz5 der Patientinnen und Patienten, also der kompe-
tente Umgang mit arzneimittelbezogenen Informationen, beeinflusst letztlich nicht nur den Er-
folg, sondern auch die Sicherheit der Arzneimitteltherapie (14). Dies gilt nicht zuletzt auch für 
die medikamentöse Versorgung von Kindern und Jugendlichen. 

2.3 Gesundheitsversorgung und interprofessionelle Zusammenarbeit 

Die Sicherstellung von AMTS bedeutet Teamarbeit: Alle am Arzneimitteltherapieprozess Be-
teiligten übernehmen insofern Verantwortung. Die gute Kommunikation zwischen Ärztinnen 
bzw. Ärzten, Apothekerinnen bzw. Apothekern, Pflegekräften, Hebammen und Entbindungs-
pflegern und Angehörigen weiterer Gesundheitsberufe ist eine wichtige Voraussetzung dafür, 
dass die Aufgaben jeweils abgesprochen und festgelegt werden. Je nach Situation – ambu-
lante Versorgung vor Ort, stationäre Versorgung im Krankenhaus oder in einer stationären 
Pflegeeinrichtung – können sich diese Aufgaben unterscheiden. Auch regionale Besonderhei-
ten spielen hierbei eine wichtige Rolle. Maßnahmen und Interventionen zur Verbesserung der 
AMTS müssen gemeinsam erarbeitet und erprobt werden und sich dann in der Praxis bewäh-
ren, damit die Anzahl der Medikationsfehler reduziert werden kann (15). 

2.4 Digitalisierung im Gesundheitswesen 

Die Informations- und Kommunikationstechnologie gewinnt für die Gesundheitsversorgung in 
Deutschland zunehmend an Bedeutung. Die Fortentwicklung von Wissenschaft und Technik 
führt zu einem dynamischen Wissenszuwachs in der Medizin. Der Einsatz digitaler Technolo-
gien kann dabei helfen, den Herausforderungen an die Gesundheitssysteme im 21. Jahrhun-
dert besser zu begegnen. Auch das BMG sieht das Vorantreiben der Digitalisierung als eine 
zentrale Voraussetzung für die erfolgreiche Weiterentwicklung unserer Gesundheitsversor-
gung an. Bei allen Chancen, die mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen einhergehen, 
können durch die Digitalisierung aber auch neue Risiken entstehen. Sie muss den Patientin-
nen und Patienten und den Angehörigen von Gesundheitsberufen nützen (16;17). Dabei ist 
                                                
4 Multimedikation bezeichnet die gleichzeitige dauerhafte Anwendung mehrerer Arzneimittel. In 
Deutschland hat sich die zeitgleiche Daueranwendung von mindestens fünf Arzneimitteln, die syste-
misch wirksam sind, als gebräuchliche Definition etabliert (12). Andere Bezeichnungen für „Multimedi-
kation“ sind die Begriffe „Polypharmazie“ und „Polymedikation“. 
5 Gesundheitskompetenz basiert auf allgemeiner Literalität und umfasst das Wissen, die Motivation 
und die Fähigkeiten von Menschen, relevante Gesundheitsinformationen in unterschiedlicher Form zu 
finden, zu verstehen, zu beurteilen und anzuwenden, um im Alltag in den Bereichen der Krankheitsbe-
wältigung, Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung Urteile fällen und Entscheidungen treffen 
zu können, die ihre Lebensqualität während des gesamten Lebensverlaufs erhalten oder verbessern 
(13). 
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gleichzeitig sicherzustellen, dass ihre Rechte auch bei digitaler Transformation gewahrt blei-
ben. 

Ziel der Digitalisierung des Gesundheitswesens ist es, durch eine bessere Datenverfügbarkeit 
die Sicherheit, Qualität und Wirtschaftlichkeit der medizinischen Behandlung zu verbessern. 
Voraussetzung hierfür ist eine sichere digitale Dateninfrastruktur im Gesundheitswesen – die 
Telematikinfrastruktur –, die die an der Gesundheitsversorgung der Patientinnen und Patien-
ten beteiligten Angehörigen der Heilberufe so verbindet, dass sie sicher, schnell und einrich-
tungs- und sektorenübergreifend digital miteinander kommunizieren können. Wesentliche 
Kernanwendung der Telematikinfrastruktur zur Verbesserung des Informationsaustauschs im 
Gesundheitswesen ist die elektronische Patientenakte. Mit ihr erhalten Patientinnen und Pati-
enten die Möglichkeit, umfassende medizinische Informationen, beispielsweise zu Diagnosen 
und Befunden, Allergie- und Unverträglichkeitsangaben, Behandlungsmaßnahmen usw., ein-
richtungs- und sektorenübergreifend zur Unterstützung ihrer persönlichen medizinischen Be-
handlung bereitzustellen. Im Rahmen der elektronischen Patientenakte kann auf Wunsch der 
Patientinnen und Patienten auch der elektronische Medikationsplan (eMP) bereitgestellt wer-
den, der im Herbst 2020 auf der Grundlage vorangegangener Aktionspläne als einer der ersten 
medizinischen Anwendungen der elektronischen Gesundheitskarte eingeführt wurde und mit 
einem Überblick über die aktuellen Medikationsdaten dazu beiträgt, die Sicherheit der Arznei-
mitteltherapie zu verbessern. Mit dem aktuellen Aktionsplan sollen weitere Möglichkeiten und 
Aspekte untersucht werden, die eine bestmögliche Nutzung der elektronischen Patientenakte 
zur Verbesserung der AMTS unterstützen. 

Eine weitere wichtige Anwendung der Digitalisierung der Gesundheitsversorgung ist das elekt-
ronische Rezept (eRezept), das ab Januar 2022 als Pflichtanwendung bei der Verordnung 
verschreibungspflichtiger Arzneimittel zu nutzen ist und die Kommunikation zwischen den an 
der Arzneimitteltherapie beteiligten Leistungserbringern verbessern wird. Auch beim eRezept, 
das schrittweise auch auf weitere ärztliche Verordnungen, wie beispielsweise die Verordnung 
von Betäubungsmitteln, erweitert wird, gilt es, aktuelle Medikationsdaten und damit Anknüp-
fungspunkte zur AMTS zu berücksichtigen. 

Darüber hinaus haben weitere Entwicklungen der Digitalisierung im Gesundheitswesen Ein-
fluss auf die AMTS. Vermehrt kommen auch mobile Anwendungen, Big-Data-Anwendungen 
und Künstliche Intelligenz sowie elektronische Verordnungsplattformen, zentrale Datenbanken 
und Softwaremodule in der Gesundheitsversorgung zum Einsatz. Auch elektronische Ent-
scheidungsunterstützungssysteme (Clinical Decision Support System – CDSS), beispiels-
weise zur Überprüfung von Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln, Allergiewarnungen, 
Kontraindikationswarnungen, Dosierungswarnungen haben das Potenzial, die Arzneimittelthe-
rapie sicherer zu machen (18). 
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II Wie kann die AMTS in der Gesundheitsversorgung weiter 
gestärkt werden? 

Damit AMTS sowohl im ambulanten als auch im stationären Versorgungsalltag gewährleistet 
werden kann, müssen alle am Arzneimitteltherapieprozess Beteiligten, insbesondere Ärztin-
nen und Ärzte, Apothekerinnen und Apotheker, Pflegekräfte, Hebammen und Entbindungs-
pfleger sowie Patientinnen und Patienten mitwirken. Ohne adäquate Risikowahrnehmung und 
Risikoeinstellung der Beteiligten können alle Bemühungen zur Verbesserung von AMTS un-
wirksam sein. Mit den bisherigen AMTS-Aktionsplänen wurden bereits Lösungsansätze auf-
gezeigt, wie AMTS in der Gesundheitsversorgung verankert werden kann. Es müssen aber 
auch weiterhin wichtige Weichen innerhalb der Rahmenbedingungen für die Gesundheitsver-
sorgung gestellt werden: 

• Als Teil der Qualitätssicherung muss AMTS prozessorientiert betrachtet werden. Dafür ist 
die fehlertolerante Organisation des gesamten Arzneimitteltherapieprozesses erforderlich. 
Es soll sichergestellt werden, dass die Patientinnen und Patienten auch beim Auftreten 
nicht vorhersehbarer Ereignisse vor Risiken bei der Arzneimitteltherapie geschützt werden. 
Die interprofessionelle Zusammenarbeit spielt dabei eine bedeutende Rolle. 

• Um die AMTS schrittweise optimieren zu können, müssen geeignete Qualitätsindikatoren 
zur Messung der AMTS in der Routineversorgung definiert werden. Daraus sollte die Ver-
bindlichkeit entstehen, AMTS-Maßnahmen in der Gesundheitsversorgung anzuwenden. 

• Die Digitalisierung im Gesundheitswesen kann ein wichtiges Instrument zur Verbesserung 
der AMTS darstellen, jedoch können im Rahmen von Digitalisierung auch neue Risiken 
auftreten. Für die Konzeption und Bewertung von E-Health-Anwendungen ist daher die 
Gewährleistung von AMTS ein zentrales Kriterium. 

III Themenfelder und Maßnahmen des neuen Aktionsplans 

Die vorhergehenden Aktionspläne AMTS haben gezeigt, dass aufgrund der begrenzten Res-
sourcen für ihre Umsetzung eine Auswahl und Priorisierung von Maßnahmen zur Verbesse-
rung der AMTS erforderlich sind. Die Maßnahmen für den Aktionsplan AMTS 2021 ‒ 2024 
wurden anhand nachfolgender wesentlicher Kriterien ausgewählt: 

• hohe Patienten- und Versorgungsrelevanz des AMTS-Risikos, 

• Beeinflussbarkeit des AMTS-Risikos durch die Akteure, 

• Verringerung des AMTS-Risikos durch die Maßnahme, 

• bundeseinheitliche, bevorzugt sektorenübergreifende Einsetzbarkeit der Maßnahme, 

• Kosten-Nutzen-Relation der Maßnahme, 

• Umsetzbarkeit der Maßnahme, 

• überschaubarer Zeitbedarf für die Implementierung, 

• objektive Messbarkeit von Implementierung, Nutzung, Auswirkung und Nachhaltigkeit. 
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Wie vorherige AMTS-Aktionspläne beinhaltet auch der Aktionsplan 2021 – 2024 zur Verbes-
serung der AMTS in Deutschland Maßnahmen zu übergeordneten Themenfeldern: 

1. Sensibilisierung von Patientinnen und Patienten, Ärztinnen und Ärzten, Apothekerinnen 
und Apothekern, Hebammen und Entbindungspflegern, Pflegenden und der Öffentlichkeit 
für vermeidbare Risiken der Arzneimitteltherapie 

2. Verbesserung der Informationen über Arzneimittel 

3. Dokumentation der Arzneimitteltherapie und Messung der AMTS 

4. Strategien zur Verbesserung der Sicherheit des Arzneimitteltherapieprozesses 

5. Weitere Handlungsfelder und Forschung im Bereich der AMTS 

6. Organisation der Umsetzung und Fortschreibung des Aktionsplans AMTS. 

Einige Maßnahmen aus den vergangenen Aktionsplänen werden inzwischen als dauerhafte 
Aufgabe der Koordinierungsgruppe wahrgenommen und nicht als neue Maßnahme im aktuel-
len Aktionsplan AMTS aufgeführt, insbesondere das Erarbeiten von und das Berichten über 
Forschungsthemen auf dem Gebiet der AMTS. 

Die im Aktionsplan dargestellten Maßnahmen stehen, sofern der Bundeshaushalt betroffen ist, 
unter dem Vorbehalt der Finanzierung und sind daher nur umsetzbar, soweit sie vom Bundes-
ministerium für Gesundheit gegenfinanziert werden.  
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1 Sensibilisierung von Patientinnen und Patienten, Ärztinnen und 
Ärzten, Apothekerinnen und Apothekern, Hebammen und Ent-
bindungspflegern, Pflegenden und der Öffentlichkeit für ver-
meidbare Risiken der Arzneimitteltherapie 

Alle am Arzneimitteltherapieprozess Beteiligten können zur Optimierung des Arzneimittelthe-
rapieprozesses und zur Verbesserung der AMTS beitragen. Dies setzt insbesondere Kennt-
nisse über vermeidbare Risiken der Arzneimitteltherapie voraus. Damit Strategien zur Verbes-
serung der AMTS akzeptiert und nachhaltig umgesetzt werden, behandelt auch der vorlie-
gende Aktionsplan AMTS die Sensibilisierung und Information der Patientinnen und Patienten 
sowie der Betreuer, der Angehörigen von Gesundheitsberufen sowie der Fachkreise und der 
Öffentlichkeit als Schwerpunktthema. 

1.1 Sensibilisierung von Patientinnen und Patienten für vermeidbare Risiken 
der Arzneimitteltherapie 

Die adäquate Information der Patientinnen und Patienten über ihre Arzneimitteltherapie und 
deren Ziele ist eine wesentliche Voraussetzung zur Verbesserung der AMTS. Kenntnisse über 
vermeidbare Risiken der Arzneimitteltherapie und risikominimierende Maßnahmen befähigen 
Patienten, informiert Entscheidungen bezüglich ihrer Arzneimitteltherapie zu treffen. Patientin-
nen und Patienten dabei zu unterstützen, verlässliche Informationen über die Arzneimittelthe-
rapie zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und schließlich umzusetzen, beeinflusst letztlich 
nicht nur den Erfolg, sondern auch die Sicherheit der Arzneimitteltherapie. Dabei wird auch 
die Gesundheitskompetenz der Patientinnen und Patienten im Bereich der Arzneimittelthera-
pie gestärkt. Diese Patientenfähigkeiten sind auch bei Entscheidungen bezüglich der freiwilli-
gen Nutzung digitaler Angebote zur Unterstützung der Arzneimitteltherapie im Rahmen der 
informationellen Selbstbestimmung relevant. Mit dem vorliegenden Aktionsplan sollen the-
menbezogene Informationsmaterialien für Patientinnen und Patienten erarbeitet, veröffentlicht 
und barrierefrei zugänglich gemacht werden. 

In Bezug auf ihre Arzneimitteltherapie sind je nach Situation sowohl Ärztinnen und Ärzte sowie 
Apothekerinnen und Apotheker als auch Pflegende Ansprechpartner für Patienten. Zur Unter-
stützung von Gesprächen mit Angehörigen dieser Berufsgruppen hat sich international die 
Entwicklung eines Merkblattes für Patientinnen und Patienten bewährt (19;20). In Anlehnung 
an internationale Standards soll ein aktuelles Merkblatt für Patientinnen und Patienten entwi-
ckelt und bekannt gemacht werden. 

Die Anwendung von Arzneimitteln während der Schwangerschaft ist potenziell mit einem Ge-
sundheitsrisiko für das ungeborene Kind oder die werdende Mutter verbunden. Frauen im ge-
bärfähigen Alter und Schwangere sollen einerseits über die potenziell risikobehaftete Therapie 
informiert und andererseits in der Durchführung einer notwendigen und sicheren Therapie un-
terstützt werden. Daher sollten für diese Frauen unabhängig von der Aufklärung durch die 
Ärztin oder den Arzt bzw. die Apothekerin oder den Apotheker auch Informationen über nicht 
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verschreibungspflichtige Arzneimittel verfügbar sein. Wichtige Hinweise zur Arzneimittelthera-
pie für diese Zielgruppe werden im Rahmen einer Maßnahme entwickelt und über den Inter-
netauftrifft des Pharmakovigilanz- und Beratungszentrums für Embryonaltoxikologie der Cha-
rité ‒ Universitätsmedizin Berlin (Embryotox) veröffentlicht. 

Anwendungsfehler bei der Therapie mit gerinnungshemmenden Arzneimitteln können Blutun-
gen verursachen. Dies stellt ein vermeidbares Risiko dar, das z. B. durch Wechselwirkungen 
mit Analgetika, die im Rahmen der Selbstmedikation angewendet werden, noch verstärkt wer-
den kann. Im Sinne einer Sicherstellungsaufklärung werden im Rahmen einer entsprechenden 
Maßnahme Empfehlungen für Patientinnen und Patienten entwickelt, die die AMTS bei der 
Behandlung mit Arzneimitteln, die das Blutungsrisiko erhöhen, verbessern können. 

Die freiwillige Nutzung digitaler Angebote (z. B. ePA und eMP) zur Unterstützung des Arznei-
mitteltherapieprozesses setzt das Einverständnis von Patientinnen bzw. Patienten voraus. Für 
deren informierte Entscheidung für oder gegen die Nutzung digitaler Angebote ist die Kenntnis 
der möglichen Vorteile und Risiken eine wichtige Voraussetzung. Insbesondere datenschutz-
rechtliche Aspekte bedürfen der differenzierten Betrachtung. Mit insofern zu entwickelnden 
Materialien werden grundlegende Informationen über digitale Angebote zur Unterstützung des 
Arzneimitteltherapieprozesses für Patienten erstellt. 

Die Arzneimitteltherapie im Krankenhaus unterscheidet sich organisatorisch und hinsichtlich 
der Rahmenbedingungen von der ambulanten Arzneimitteltherapie. Während der stationären 
Behandlung im Krankenhaus wird die ambulant geführte Arzneimitteltherapie häufig verändert 
oder ergänzt. Insbesondere im Rahmen des Entlass-Managements nach einem Krankenhaus-
aufenthalt müssen Patientinnen und Patienten über die ambulant weiterzuführende Arzneimit-
teltherapie informiert werden, z. B. auch mittels des bundeseinheitlichen Medikationsplans o-
der des elektronischen Medikationsplans (BMP/eMP). Zur Unterstützung und Information der 
Patientinnen und Patienten bei der Entlassung sollen diesbezügliche Informationsmaterialien 
entwickelt werden. 

Durch die Bereitstellung laienverständlicher Informationen über den Nutzen und die Risiken 
von Arzneimitteln kann die Patientenbeteiligung an Therapieentscheidungen gestärkt werden. 
Bisher sind in Gebrauchsinformationen von Arzneimitteln jedoch nur die Anwendungsgebiete 
und mögliche Risiken beschrieben, nicht aber die positiven Effekte der Arzneimittel oder die 
Wahrscheinlichkeit, mit der diese eintreten werden. Eine Aufklärung dazu würde es Patientin-
nen und Patienten leichter machen abzuwägen, ob sie diesen Nutzen wünschen. So könnte 
auch Polymedikation vermieden bzw. verringert werden. Im Rahmen eines Workshops soll 
eine Strategie erarbeitet werden, wie den Patientinnen und Patienten laienverständliche Infor-
mationen zum Arzneimittelnutzen sowie zu möglichen Anwendungsrisiken besser zugänglich 
gemacht werden können. 
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Maßnahmen: 6,7 

[1] Entwicklung einer Gesprächsunterstützung für Patientinnen und Patienten zur Be-
sprechung ihrer Arzneimitteltherapie mit ihrem Arzt bzw. ihrer Ärztin, mit dem 
Apotheker bzw. der Apothekerin oder mit Angehörigen der Pflegeberufe 

Termin: 2021 

Verantwortlich: APS, ABDA, AkdÄ, ÄZQ, DPR, DEGAM, DKG, KBV, BAGSO, BAG 
Selbsthilfe, Koordinierungsgruppe 

[2] Entwicklung von allgemeinen Patienteninformationen zur Arzneimitteltherapie für 
Frauen im gebärfähigen Alter, in Schwangerschaft und Stillzeit 

Termin: 2021 

Verantwortlich: Pharmakovigilanz - und Beratungszentrum für Embryonaltoxikologie 
der Charité - Universitätsmedizin Berlin, AkdÄ, Koordinierungsgruppe 
in Abstimmung mit weiteren Institutionen (ÄZQ, BfArM, DEGAM, 
DEGIM, DGGG, PEI) 

[3] Entwicklung von Patienteninformationen zur AMTS bei Behandlung mit Arzneimit-
teln, die das Blutungsrisiko erhöhen 

Termin: 2021 

Verantwortlich: ÄZQ, APS, BfArM und PEI, DKG, DPR, Koordinierungsgruppe in Ab-
stimmung mit weiteren Institutionen und Fachgesellschaften (insbe-
sondere der DGHO, DGK, DGN, DGVS und DEGAM) 

[4] Entwicklung von Patienteninformationen zum Potenzial digitaler Unterstützung 
des Arzneimitteltherapieprozesses für die Gewährleistung von AMTS 

Termin: 2022 

Verantwortlich: Koordinierungsgruppe in Abstimmung mit weiteren Institutionen 
(BfArM, BfDI) 

[5] Erstellung von Informationsmaterialien für Patientinnen und Patienten zur Arznei-
mitteltherapie im Krankenhaus für die Öffentlichkeitsarbeit, z. B. online abrufbare 
Patientenflyer, Poster zum Thema AMTS, standardisierte Information über die Arz-
neimitteltherapie im Krankenhaus 

Termin: 2024 

                                                
6 Bei mehreren Verantwortlichen liegt die Federführung jeweils bei dem zuerst Genannten. 
7 Die Bedeutung der Abkürzungen für die weiteren Institutionen, die nicht in der Koordinierungsgruppe 
vertreten sind, ist im Abkürzungsverzeichnis unter Ziffer V aufgeführt. 
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Verantwortlich: DKG, ADKA, APS, BAG-Selbsthilfe, BAGSO, Koordinierungsgruppe 
und ärztliche Fachgesellschaften 

[6] Durchführung eines Workshops zur patientenverständlichen Aufbereitung und 
Bereitstellung von Informationen zu Nutzen und Risiken von Arzneimitteln als Ba-
sis für die partizipative Entscheidungsfindung 

Termin: 2024 

Verantwortlich: APS, BAG Selbsthilfe, BAGSO, BfArM, PEI, DKG, Koordinierungs-
gruppe in Abstimmung mit weiteren Institutionen (insbesondere ÄZQ, 
DEGAM, DGKliPha, Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte Medizin 
und IQWiG) 

1.2 Erfassung von Medikationsfehlern 

Die Definition des Begriffs „Nebenwirkung“ umfasst auch unerwünschte Arzneimittelwirkun-
gen, die durch Medikationsfehler verursacht werden (Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskode-
xes für Humanarzneimittel (21)). In einem Projekt zur zentralen Erfassung und Bewertung von 
Medikationsfehlern im Rahmen des vorangegangenen Aktionsplans AMTS wurden bereits 
Strukturen zur Meldung von Medikationsfehlern im Rahmen des existierenden Spontanmelde-
systems der AkdÄ geschaffen (22). Solche Meldungen werden an die zuständigen Bundes-
oberbehörden und von dort an die internationalen Pharmakovigilanz-Datenbanken der Euro-
päischen Arzneimittel-Agentur und der Weltgesundheitsorganisation weitergeleitet. Somit kön-
nen auch diese Fallberichte bei zentralen Auswertungen berücksichtigt werden. 

Medikationsfehler werden jedoch auch von Akteuren erfasst, die die Berichte nicht systema-
tisch an zentrale Stellen weiterleiten, z. B. von Giftnotrufzentralen und Giftinformationszentren, 
CIRS-Einrichtungen, Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen der Landesärztekam-
mern sowie im Zusammenhang weiterer Projekte, wie ADKA-DokuPIK (23) und „Jeder Fehler 
zählt“ (24). Diese Berichte stehen somit nicht für die zentrale Auswertung zur Verfügung. In 
einem Workshop mit verschiedenen Akteuren im Bereich Medikationsfehler sollen Lösungs-
möglichkeiten diskutiert werden, wie Fallberichte über Medikationsfehler auch aus diesen 
Quellen, möglichst unter geringem Aufwand, zentral zusammengeführt werden können. Die 
Erfahrungen der AkdÄ aus dem Projekt zur Erfassung und Bewertung von Medikationsfehlern 
könnten hier als Grundlage genutzt werden. 

Im November 2011 wurde im BfArM die AG AMTS eingerichtet, um das Thema Arzneimittel-
therapiesicherheit zu stärken. Seit 2012 erfasst und evaluiert sie Meldungen und Hinweise an 
das BfArM zu Medikationsfehlern, zu kritischen Ereignissen ohne Schaden sowie zu „Beinahe-
Fehlern“. Die Analyse der so gewonnenen Daten konnte und kann wichtige Hinweise auf not-
wendige regulatorische Maßnahmen geben. 
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Maßnahmen: 

[7] Workshop zur Verbesserung der zentralen Erfassung von Medikationsfehlern, die 
an weitere Akteure gemeldet werden, z. B. Giftnotrufzentralen und Giftinformati-
onszentren, CIRS-Einrichtungen 

Termin: 2022 

Verantwortlich: AkdÄ, ADKA, DKG in Abstimmung mit weiteren Institutionen (AMK, 
BfArM, PEI, DGKliPha, DGKL) 

1.3 AMTS in der Aus-, Weiter- und Fortbildung 

Bereits in der Ausbildung, aber auch während der Weiter- und Fortbildung sollten Ärztinnen 
und Ärzten, Apothekerinnen und Apothekern, Hebammen und Entbindungspflegern sowie 
Pflegenden je nach Berufsgruppe AMTS-relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen 
vermittelt werden. Ärztinnen und Ärzte sowie Apothekerinnen und Apotheker arbeiten in Bezug 
auf die Arzneimitteltherapie von Patientinnen und Patienten besonders eng zusammen. Damit 
die Zusammenarbeit verbessert wird, sollte untersucht werden, ob die Vermittlung von AMTS-
Kompetenzen bereits im Medizin- und Pharmaziestudium interprofessionell sinnvoll und um-
setzbar ist. 

Gemeinsame Lehrveranstaltungen von Medizin- und Pharmaziestudierenden finden bisher 
nicht regelhaft statt. Um einen Anreiz für die Universitäten, die sowohl ein Medizin- als auch 
ein Pharmaziestudium anbieten, zu schaffen, interprofessionelle Lehrveranstaltungen zur 
AMTS zu entwickeln und zu etablieren, soll ein Modellprojekt durchgeführt werden. Die an 
einigen Universitäten erprobten Lehrkonzepte sollen in einem begleitenden Workshop vergli-
chen und auf ihre Eignung für eine flächendeckende Einführung inter-professioneller Lehrver-
anstaltungen zur AMTS überprüft werden. 

Studierende der Medizin sowie junge Ärztinnen und Ärzte während der Facharztweiterbildung 
sollten sich relevantes pharmakotherapeutisches Wissen zu häufig verordneten und/oder be-
sonders risikoreichen Arzneimitteln aus allen Bereichen der Medizin aneignen und somit eine 
breite „Verordnungskompetenz“ erlangen. Darauf aufbauend könnten Kenntnisse aus den Be-
reichen „Umgang mit Polymedikation“, „geriatrische Pharmakotherapie“ und „pädiatrische 
Pharmakotherapie“ vermittelt werden (25). Auf internationaler Ebene werden die Verordnungs-
fähigkeiten von Ärztinnen und Ärzten z. B. mittels „Prescribing Safety Assessment“ (Vereinig-
tes Königreich) (26) gestärkt oder es wird gar eine Lizenz zur Verordnung von Arzneimitteln 
gefordert (27). Daher sollten Curricula für das Medizinstudium und die Facharztweiterbildung 
die Vermittlung von Verordnungskompetenz mit Blick auf die AMTS beinhalten. 

Der Nationale Kompetenzbasierte Lernzielkatalog Medizin (NKLM) beschreibt das Absolven-
tenprofil von Ärztinnen/Ärzten im Sinne eines Kerncurriculums für das Studium der Medizin 
und enthält bereits zahlreiche Lernziele mit Bezügen zu Arzneimittel-Themen, auch zu uner-
wünschten Arzneimittel(neben)wirkungen, Arzneimittelwechselwirkungen oder allgemein zur 
Arzneimitteltherapie, auch bei speziellen Personengruppen wie älteren Menschen. Derzeit ist 
der NKLM für die Fakultäten nicht verbindlich. Im Rahmen der aktuell vom BMG geplanten 
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Novellierung der Approbationsordnung für Ärzte wird geprüft, ob der NKLM – der derzeit in 
einem aufwändigen Verfahren überarbeitet wird – künftig verbindlich vorgegeben werden soll. 
Je nach Weiterbildungsgebiet sollen Curricula mit unterschiedlichen Schwerpunkten erarbeitet 
werden. 

Maßnahmen: 

[8] Modellprojekt zur Entwicklung eines interprofessionellen AMTS-Lehrkonzeptes 
von Medizin und Pharmazie einschließlich eines vorbereitenden Workshops (Fi-
nanzierungsvorbehalt) 

Termin: bis 2024 

Verantwortlich: BMG, Projektnehmer 

[9] Entwicklung von Curricula zur ärztlichen Schulung zu AMTS 

Termin: 2022 

Verantwortlich: AkdÄ bzw. DGIM, DEGAM, DKG in Abstimmung mit der Koordinie-
rungsgruppe und weiteren Institutionen (insbesondere DGKliPha) 

1.4 Sensibilisierung und Information der Fachkreise und der Öffentlichkeit  

Adäquate Kenntnis und Einschätzung von vermeidbaren Risiken der Arzneimitteltherapie so-
wie von effektiven Maßnahmen zur Risikominimierung sind Voraussetzung zur Verbesserung 
der AMTS. Öffentlichkeitsarbeit zum Aktionsplan AMTS und seinen Maßnahmen ist ein wich-
tiges Element zur Verbesserung seiner Wirksamkeit. 

Der Welttag für Patientensicherheit (WTPS) ist seit dem Jahr 2019 durch die WHO anerkannt 
und findet jährlich am 17. September statt. Traditionell wird an diesem Tag auch immer auf die 
Notwendigkeit einer sicheren Arzneimitteltherapie hingewiesen. Die in der Koordinierungs-
gruppe vertretenen Institutionen sollen daher den WTPS bei ihren Mitgliedern auch weiterhin 
publik machen und dazu einladen, den Tag mit themenspezifischen Aktionen zu begleiten, um 
die Bevölkerung alljährlich für das Thema AMTS als einen Schwerpunkt der Patientensicher-
heit zu sensibilisieren. 

Die seit dem Jahr 2005 regelmäßig durchgeführten Kongresse für Patientensicherheit bei me-
dikamentöser Therapie tragen wesentlich zum wissenschaftlichen Austausch über das Thema 
AMTS in den Fachkreisen bei. Zur Bekanntmachung und Weiterentwicklung von Strategien 
zur Verbesserung der AMTS soll der 6. Kongress für Patientensicherheit bei medikamentöser 
Therapie durchgeführt werden. 

Im Rahmen einer Pressekonferenz sollen ausgesuchte Aspekte von AMTS und Ergebnisse 
durchgeführter Maßnahmen des Aktionsplans AMTS vorgestellt werden, um Risikowahrneh-
mung und adäquates Risikomanagement zu fördern. 

Um die Verbesserung der AMTS zu fördern, sollen ferner Auszeichnungen für herausragende 
Projekte im Bereich Versorgungsinnovationen zur Verbesserung der AMTS ausgeschrieben 
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und vergeben werden. Kriterien zur Bewertung der Projekte werden von der Koordinierungs-
gruppe entwickelt und veröffentlicht. Die Bekanntgabe auszuzeichnender Projekte erfolgt im 
Rahmen einer Pressekonferenz zum Aktionsplan AMTS. 

Die Effekte von Interventionen zur Verbesserung der AMTS sind in zahlreichen Studien unter-
sucht und publiziert worden. Die zum Teil relevante Abhängigkeit der Effekte von Kontext- und 
Implementierungsfaktoren sowie das Fehlen standardisierter Endpunkte von Studien erschwe-
ren die Interpretation und Einordnung der Ergebnisse für die einzelnen Akteure. In einer Leit-
linie soll die verfügbare Evidenz der Interventionen zur Verbesserung der AMTS zusammen-
gefasst, bewertet und bekannt gemacht werden. 

Der BARMER Arzneimittelreport 2018 zeigt, dass 45 Prozent der Versicherten drei oder mehr 
chronische Erkrankungen aufwiesen und jeder vierte Versicherte gleichzeitig mit fünf oder 
mehr Arzneimitteln behandelt wurde, d. h. die Kriterien für Multimedikation erfüllte (28). Die 
parallele Anwendung der Leitlinien für jede Erkrankung eines Patienten mit Multimorbidität 
kann zu ungeeigneten Arzneimittelkombinationen und patientenrelevantem Schaden führen 
(29). In einer Fachgesellschaften übergreifenden, durch die Deutsche Gesellschaft für Innere 
Medizin koordinierten Arbeitsgruppe werden derartige therapeutische Konflikte identifiziert und 
Empfehlungen zum Management entwickelt und konsentiert. Diese werden als S3-Leitlinie bei 
der AWMF publiziert (30). Die bereits entwickelten Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für 
Allgemeinmedizin und Familienmedizin e. V. „Multimorbidität“ und „Multimedikation“ sollen in 
die Entwicklung eingebunden werden. Zudem sollten die Leitlinien weiterer wesentlicher Fach-
gesellschaften, z. B. der DGG, mit Blick auf das Zusammenwirken einbezogen werden. Um 
die Berücksichtigung dieser Empfehlungen zu verbessern, sind über die Bekanntmachung hin-
aus durch Publikation begleitende Maßnahmen erforderlich und zu entwickeln (31). 

Maßnahmen: 

[10] Gestaltung von Beiträgen zum Welttag für Patientensicherheit mit einem speziel-
len Fokus auf die Arzneimitteltherapie 

Termin: jährlich am 17. September 

Verantwortlich: APS, Koordinierungsgruppe 

[11] Durchführung des 6. Kongresses für Patientensicherheit bei medikamentöser 
Therapie (Finanzierungsvorbehalt) 

Termin: 2023 oder 2024 

Verantwortlich: AkdÄ, BMG, Koordinierungsgruppe 

[12] Pressekonferenz zur Umsetzung des Aktionsplans 2021 -2024 zur Verbesserung 
der AMTS   
Termin: Ende 2024 

Verantwortlich: Koordinierungsgruppe 
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[13] Ausschreibung und Vergabe einer Auszeichnung für Projekte mit herausragenden 
Versorgungsinnovationen zur Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit 
(Finanzierungsvorbehalt) 

Termin: bis 2024 

Verantwortlich: Koordinierungsgruppe mit BMG 

[14] Überprüfung bzw. Bekanntmachung der Empfehlungen zur Arzneimitteltherapie 
bei Multimorbidität 

Termin: bis 2023 

Verantwortlich:  DGIM zusammen mit weiteren wissenschaftlichen Fachgesellschaften 
(u.a. DEGAM und DGG), DPR, begleitet durch Koordinierungsgruppe  

[15] Erarbeitung von Handlungsempfehlungen/einer Leitlinie für AMTS durch wissen-
schaftliche medizinische Fachgesellschaften, ggf. mit dem Ziel der Aufnahme in 
das Leitlinienverzeichnis der AWMF 

Termin: bis 2024 

Verantwortlich:  DGIM zusammen mit weiteren wissenschaftlichen Fachgesellschaften 
(u.a. DEGAM und DGG), begleitet durch Koordinierungsgruppe 

2 Verbesserung der Informationen über Arzneimittel 

2.1 Empfehlungen zur Auswahl, Dosierung und Anwendung von Arzneimitteln 
sowie zum Monitoringbedarf 

Mittels der Maßnahmen im nachfolgenden Themenfeld sollen konkrete Informationen über die 
Anwendung der Arzneimittel unter dem Aspekt AMTS entwickelt werden, um Ärztinnen und 
Ärzte, Apothekerinnen und Apotheker und zum Teil auch Patientinnen und Patienten sowie 
Pflegefachkräfte und pflegende Angehörige bei der Verbesserung der Arzneimitteltherapie zu 
unterstützen. 

Die Vermeidung von Medikationsfehlern ist insbesondere bei der Anwendung von Hochrisiko-
arzneimitteln relevant, da insofern substanzielle Patientenschäden bei einer fehlerhaften The-
rapie zu erwarten sind. In der Vergangenheit wurden vom APS Handlungsempfehlungen zum 
sicheren intravenösen Einsatz von Vincristin (32) und zur wöchentlichen Gabe von Methotr-
exat (33) erarbeitet, eine Handlungsempfehlung zum sicheren Umgang mit konzentrierten Ka-
liumlösungen ist in Arbeit. Gemäß internationalen Empfehlungen gibt es jedoch eine Vielzahl 
weiterer Hochrisikoarzneimittel, für die es bislang keine deutschlandspezifischen Empfehlun-
gen zum sicheren Umgang gibt. Unter Berücksichtigung von Arzneimitteln mit erhöhtem Mo-
nitoringbedarf und unter Einbeziehung der „High-Alert Medication-List“ des Institute for Safe 
Medication Practices (ISMP) (34) sollen im vorliegenden Aktionsplan AMTS weitere Hand-
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lungsempfehlungen entwickelt werden. Hochrisikoarzneimittel sollen durch Literarturrecher-
che identifiziert werden, um Listen von Hochrisikoarzneimitteln für den ambulanten und für den 
stationären Bereich zu erstellen und risikominimierende Maßnahmen zu erarbeiten und zu 
empfehlen. 

Eine niederländische Arbeitsgruppe hat über 200 Arzneimittel hinsichtlich einer sicheren An-
wendung bei Leberzirrhose evaluiert. Ausgewählt wurden zunächst Arzneimittel, die häufig zur 
Behandlung von Komplikationen bei Leberzirrhose eingesetzt oder generell breit angewendet 
werden. Anhand einer umfassenden Literaturrecherche wurden die Arzneimittel durch ein Ex-
pertengremium verschiedenen Sicherheitskategorien zugeordnet und es wurden, soweit erfor-
derlich, Dosierungsempfehlungen in Abhängigkeit vom Grad der Leberfunktionseinschrän-
kung erarbeitet. Diese Empfehlungen wurden in den Niederlanden in die dort relevanten Ver-
ordnungssoftware-Systeme (CDSS) integriert. Außerdem werden die Empfehlungen online 
zur Verfügung gestellt, allerdings nur in niederländischer Sprache (35). Empfehlungen für ei-
nige kürzlich bewertete Arzneimittel, z. B. Benzodiazepine, selektive Serotonin-Wiederaufnah-
mehemmer (SSRI) oder typische Antipsychotika, lassen sich auch in englischer Sprache ab-
rufen (36). In Zusammenarbeit mit Vertretern der niederländischen Arbeitsgruppe wurden ei-
nige Empfehlungen in einem Artikel in „Arzneiverordnung in der Praxis“ zusammengefasst 
(37). Zunächst soll in einem Workshop mit Vertretern der niederländischen Arbeitsgruppe ab-
gestimmt werden, wie die Empfehlungen auch in Deutschland zur Anwendung kommen kön-
nen und wie die Erarbeitung weiterer Empfehlungen unterstützt werden kann. 

Die Europäische Initiative „Better medicines for children“ (im Jahr 2002) hat sich zum Ziel ge-
setzt, die Forschungsqualität bei der Entwicklung von Kinderarzneimitteln anzuheben und vor 
allem den Anteil an zur Anwendung bei Kindern und Jugendlichen zugelassenen Arzneimitteln 
zu steigern. Sie hat zu einer deutlichen und nachhaltigen Verbesserung der Prüfung und Zu-
lassung von neuen, zur Anwendung bei Kindern und Jugendlichen vorgesehenen Arzneimit-
teln geführt (38). Es ist ihr jedoch nicht gelungen, die Zulassung von sogenannten Alt-Arznei-
mitteln, bei denen der Patentschutz abgelaufen ist, im Hinblick auf eine bestimmungsgemäße 
Anwendung bei Kindern und Jugendlichen signifikant zu verbessern. Somit ist davon auszu-
gehen, dass es in der Kinder- und Jugendmedizin und in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
vor allem im stationären Bereich, weiterhin eine hohe Rate an Anwendungen im Off-Label-Use 
geben wird. Aus diesem Grund soll auch mit dem vorliegenden Aktionsplan die Weiterentwick-
lung der Dosisdatenbank zur Dosierung von Arzneimitteln für Kinder gefördert werden. 

Die frei zugängliche Informationsplattform embryotox.de stellt wichtige Informationen zur Arz-
neimitteltherapiesicherheit in Schwangerschaft und Stillzeit bereit. In den letzten Jahren stie-
gen die Nutzerzahlen von embryotox.de deutlich, im Jahr 2019 auf insgesamt 3,8 Millionen. 
Das enorme Interesse an embryotox.de zeigt den deutlichen Bedarf einer unabhängigen und 
qualitativ hochwertigen Informationsplattform in diesem Bereich. Dem soll die Aktualisierung 
der Homepage des Pharmakovigilanz - und Beratungszentrums für Embryonaltoxikologie 
Rechnung tragen. 
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Maßnahmen: 

[16] Erarbeitung von Handlungsempfehlungen und Listen für Hochrisikoarzneimittel 

A) In der ambulanten Versorgung 
B) In der stationären Versorgung 

Termin: 2022 

Verantwortlich:  APS, DKG, ADKA, BÄK, BfArM und PEI, DGKliPha, DGIM, DEGAM, 
DGKJ, DPR 

[17] Durchführung eines Workshops zur Entwicklung von Anwendungshinweisen für 
die Anwendung von Arzneimitteln bei Patientinnen und Patienten mit Leberzir-
rhose 

Termin: 2021 

Verantwortlich:  Koordinierungsgruppe mit der DGVS, DGIM, DGKliPha sowie BfArM 
und PEI 

[18] Aktualisierung des Internetauftritts der Embryotox-Datenbank für die Arzneimit-
teltherapie schwangerer, stillender und potenziell schwangerer Frauen (Finanzie-
rungsvorbehalt) 

Termin: bis 2024 

Verantwortlich: BMG, Projektnehmer  

[19] Weiterentwicklung und Bekanntmachung der Datenbank zur Dosierung von Arz-
neimitteln für Kinder (Finanzierungsvorbehalt) 

Termin: bis 2023 

Verantwortlich: BMG, Projektnehmer 

 

3 Dokumentation der Arzneimitteltherapie und Messung der AMTS 

3.1 Messung der AMTS 

Definition von Kennzahlen zur Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität für AMTS und Festle-
gung anzuwendender Erhebungs- und Bewertungsmethoden sind erforderlich, um AMTS zu 
messen und sektoren- und einrichtungsübergreifend zu vergleichen. Die Messung von AMTS 
in der Routineversorgung ist Voraussetzung für die kontinuierliche Optimierung von AMTS und 
Transparenz bezüglich der Qualität der Arzneimitteltherapie bzw. im Arzneimitteltherapiepro-
zess. Sie ist im Sinne der Patientensicherheit im Gesundheitswesen zu fördern. Dazu soll ein 
entsprechender Workshop stattfinden. 



 

20 

Es gibt etablierte Maßnahmen zur Verbesserung der AMTS, die jedoch noch nicht flächende-
ckend implementiert sind. Über eine bundesweite Befragung zur Umsetzung entsprechender 
Maßnahmen soll eine Übersicht geschaffen werden, die nicht nur über den Implementierungs-
grad Auskunft gibt, sondern auch als (ggf. zu aktualisierendes) Nachschlagewerk für Standorte 
dienen kann, die planen, entsprechende Maßnahmen umzusetzen. Die Befragung kann z. B. 
unter Einbeziehung von nationalen Gremien, Berufsverbänden und Standesvertretungen er-
folgen. 

Maßnahmen: 

[20] Workshops zur Erarbeitung von Qualitätszielen und möglichen AMTS-Indikatoren 
zur Messung von AMTS im ambulanten und stationären Sektor, in Einrichtungen 
der Langzeitpflege und für die sektorenübergreifende Behandlung 

Termin: 2023 

Verantwortlich: AkdÄ mit der DGIM, der DEGAM, der DGKliPha und weiteren wissen-
schaftlichen Fachgesellschaften, in Zusammenarbeit mit der ABDA, 
ADKA, APS, DKG, DPR und der Koordinierungsgruppe  

[21] Bundesweite Untersuchung zum Umsetzungsstand spezifischer AMTS-Maßnah-
men und deren Potenzial zur Verbesserung der AMTS in unterschiedlichen Set-
tings, z. B. elektronische Verordnung in Krankenhäusern, interprofessionelles Me-
dikationsmanagement in Hausarztpraxen und öffentlichen Apotheken, unter Be-
rücksichtigung der Ergebnisse von Maßnahme [20] 

A) in der ambulanten Versorgung 
B) in der stationären Versorgung 

Termin: bis 2024 

Verantwortlich: APS und DKG, Koordinierungsgruppe in Abstimmung mit weiteren In-
stitutionen (DEGAM, DGKliPha, DKI, Deutscher Hausärzteverband, 
DPR) 

3.2 Elektronische Systeme und Gesundheits-IT im Arzneimitteltherapieprozess 

Der sektorenübergreifende Arzneimitteltherapieprozess stellt besondere Anforderungen in Be-
zug auf die Zusammenarbeit und die Kommunikation der an diesem Prozess beteiligten Be-
rufsgruppen, um mögliche Risiken für Patientinnen und Patienten zu erkennen und zu mini-
mieren. Die Verordnung von Arzneimitteln durch die Ärztin oder den Arzt und die Abgabe der 
Arzneimittel an Patientinnen und Patienten durch die Apothekerin oder den Apotheker sind 
zentrale Elemente des Arzneimitteltherapieprozesses. AMTS kann nur erreicht bzw. verbes-
sert werden, wenn die bei diesen Prozessschritten heute bestehenden Risiken mit stärkerer 
Einbindung von elektronischer Unterstützung, z. B. dem elektronischen Rezept (eRezept), re-
duziert werden. Durch die mit dem Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung 
vom 9. August 2019 (BGBl. I S. 1202) vorgenommenen Änderungen des § 86 SGB V wird die 
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Selbstverwaltung verpflichtet, die notwendigen Regelungen für die Verwendung des eRezep-
tes u. a. für Arzneimittel zu vereinbaren. 

Aufgrund der hohen Relevanz für die ordnungsgemäße und sichere Arzneimittelversorgung 
der Bevölkerung konzentriert sich die aktuelle Entwicklung auf die Kernprozesse. Sowohl die 
Ausstellung als auch die Belieferung der elektronischen Verordnungen mit allen dazugehöri-
gen Elementen und Anforderungen müssen zusammenhängend konzipiert, entwickelt und ge-
testet werden. Einerseits müssen diese Prozesse korrekt, fehlerfrei und damit sicher umge-
setzt werden und andererseits dürfen die damit verbundenen Prozesse den Berufsalltag der 
Leistungserbringer nicht unnötig erschweren. 

Längerfristig ist es vorstellbar, über den Kernprozess hinausgehende, digital unterstützte 
AMTS-Fragen zu adressieren, z. B. im Hinblick auf neue Prozesse, die zu berücksichtigende 
Datenbasis oder die Darstellung komplexer Dosierungsschemata. Es wäre daher sinnvoll, 
frühzeitig Ideen und Vorschläge zu sammeln und zu diskutieren, welche zusätzlichen Möglich-
keiten für die Verbesserung der AMTS im Kontext des eRezeptes von Experten gesehen wer-
den. Vor diesem Hintergrund ist ein Workshop mit unterschiedlichen, an der Arzneimittelver-
sorgung beteiligten Experten zu befürworten. Die bei der Konzeption des eRezeptes zu be-
rücksichtigenden Anforderungen zum Erreichen von AMTS sollen im Rahmen des Workshops 
erarbeitet und konsentiert werden. 

Um die Qualität und Sicherheit der Arzneimitteltherapie zu verbessern und die Effizienz der 
Behandlung zu erhöhen, müssen elektronische Akten Anforderungen genügen, die sich aus 
prozessbedingten Vorgaben und zu behebenden, aktuell bestehenden, prozessbedingten Ri-
siken der Arzneimitteltherapie ergeben. Datenschutzrechtliche und datensicherheitstechni-
sche Anforderungen sind hierbei zu berücksichtigen wie auch die Notwendigkeit der Interope-
rabilität bzw. Kompatibilität mit den Behandlungsvorgängen in den verschiedenen Sektoren 
und Settings. 

Die elektronische Unterstützung von Arzneimittelverordnungen, z. B. durch die pharmakody-
namische und pharmakokinetische Arzneimittelinteraktionsprüfung, kann das Risiko für Ver-
ordnungsfehler und das Auftreten unerwünschter Arzneimittelwirkungen reduzieren. Sensitivi-
tät, Spezifität und Gestaltung der Warnhinweise sind dabei wichtige Determinanten der Wirk-
samkeit, Effektstärke und Praxistauglichkeit. Die Anforderungen an elektronische Unterstüt-
zung zur Gewährleistung der Verbesserung der AMTS sollen im Rahmen eines Workshops 
diskutiert und definiert werden. 

Die im Hinblick auf die Dokumentation der Arzneimitteltherapie im Krankenhaus geschaffene 
Grundlage aus den Maßnahmen [19, 20] des Aktionsplans AMTS 2016 – 2019 soll ausgebaut 
werden. Die grundlegenden allgemeinen Hinweise sollen ergänzt werden um konkrete Emp-
fehlungen zur IT-Ausstattung im Krankenhaus. Hier sollen bedarfsgerechte Lösungen für die 
elektronische Erfassung und Dokumentation der Arzneimitteltherapie, z. B. mittels Verord-
nungssoftware, unter Berücksichtigung der Ausgangslage eines Krankenhauses erarbeitet 
werden. Dabei sollen auch Anforderungen an elektronische Systeme zur Verbesserung der 
AMTS, z. B. im Hinblick auf Validität und Praxistauglichkeit, zusammengestellt werden. 
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Maßnahmen: 

[22] Workshop zur Weiterentwicklung des eRezept-Prozesses im Hinblick auf AMTS-
Aspekte unter Berücksichtigung von Erfahrungen aus Pilotprojekten 

Termin: 2021 

Verantwortlich: ABDA, AkdÄ, BÄK, DKG, KBV, gematik, Koordinierungsgruppe 

[23] Workshop zu Erfahrungen mit dem Einsatz und der Akzeptanz der elektronischen 
Patientenakte im Hinblick auf AMTS-Aspekte 

Termin: 2023 

Verantwortlich: AkdÄ, ABDA, ADKA, APS, BÄK, DKG, KBV, gematik, Koordinierungs-
gruppe und Patientenverbände 

[24] Workshop zur Entwicklung von Anforderungen an elektronische Systeme und de-
ren Einsatz zur Förderung der AMTS im Krankenhaus 

Termin: 2022 

Verantwortlich: DKG, ABDA, ADKA, AkdÄ, BÄK, DGKliPha, DPR, gematik, KBV, Ko-
ordinierungsgruppe, Verbände der Datenbank- und Softwarehersteller 

[25] Weiterentwicklung der Lösungsansätze zur Verbesserung der elektronischen Arz-
neimitteldokumentation im Krankenhaus auf Grundlage der Ergebnisse von Maß-
nahme [24] 

Termin: 2024 

Verantwortlich: DKG, ADKA, DPR, Koordinierungsgruppe 

4 Strategien zur Verbesserung der Sicherheit des Arzneimittelthe-
rapieprozesses 

4.1 Arzneimitteltherapieprozess im ambulanten Bereich und im Krankenhaus 

Für die systematische Unterstützung des Arzneimitteltherapieprozesses durch ein Closed 
Loop Medication Management (CLMM) konnte in wissenschaftlichen Studien eine Verbesse-
rung der AMTS und damit eine Erhöhung der Patientensicherheit gezeigt werden (39). Der 
geschlossene Arzneimitteltherapieprozess im CLMM besteht aus den Elementen elektroni-
sche Verordnung, gegebenenfalls in Kombination mit einem CDSS, Apothekerin oder Apothe-
ker auf Station, interprofessionelles Medikationsmanagement, patientenindividuelle Arzneimit-
tellogistik, z. B. Unit Dose, und der elektronischen Dokumentation der Arzneimittelverabrei-
chung. CLMM stellt somit eine multifaktorielle Prozessoptimierung dar, für die die durchgän-
gige Digitalisierung des Verordnungsprozesses eine unabdingbare Basis und Voraussetzung 
bildet. In CLMM-einsetzenden Krankenhäusern in Deutschland sollen Erhebungen stattfinden 
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und ökonomische Daten als Grundlage für die Diskussion zur Ausweitung des Einsatzes von 
CLMM in Krankenhäusern bereitgestellt werden. Das CLMM bedingt erhebliche Veränderun-
gen im Arzneimitteltherapieprozess. Es gilt, Implementierungshilfen zu erheben und zusam-
menzustellen (pro und contra), um Hürden, die eine erfolgreiche Implementierung des CLMM 
behindern können, umfassend zu adressieren. 

Obwohl die ärztliche Anamnese und Prüfung der Arzneimitteltherapie während und nach der 
Verordnung von Ärztinnen und Ärzten täglich meist mehrfach praktiziert wird, fehlen allgemein-
verbindliche Standards, die die Aus- und Weiterbildung sowie Qualitätssicherung dieses wich-
tigen Behandlungsschrittes unterstützen. Im Rahmen einer Maßnahme sollen Standards für 
die ärztliche Medikationsanamnese und Prüfung erarbeitet werden. 

Bedarfsmedikation als Arzneimitteltherapie für einen erwarteten, noch nicht eingetretenen Be-
darfsgrund stellt besondere Anforderungen an den verordnenden Arzt und den über den Ein-
satz des Arzneimittels entscheidenden nicht-ärztlichen Heilberufler oder Patienten. Insbeson-
dere bei Patienten in stationärer Pflege ist die Verordnung von Bedarfsmedikation häufig (40) 
und mit vermeidbaren Risiken in relevantem Umfang verbunden (41). 

Um AMTS bei der Bedarfsmedikation zu gewährleisten sind spezifische Anforderungen an die 
Verordnung, Anwendung und Dokumentation von Bedarfsmedikation zu berücksichtigen, die 
über die Anforderungen an die Verordnung und Anwendung von Dauermedikation hinausge-
hen (z. B. zwingende Beinhaltung zusätzlicher Informationen bei der Verordnung), um das 
Risiko von Medikationsfehlern zu minimieren. Gegenstand der Maßnahme ist die Entwicklung 
eines Anforderungskatalogs zur Gewährleistung von AMTS bei der Verordnung, Anwendung 
und Dokumentation von Arzneimitteln der Bedarfsmedikation in Form einer Checkliste. 

Vorausschauende Risikoanalyse und abgeleitete Maßnahmen zur Risikominimierung sind in 
vielen Hochrisikobereichen seit Jahren der Standard. Während dieses Kriterium in den USA 
auch von Krankenhäusern seit Jahren als Akkreditierungsvoraussetzung gefordert wird, ist es 
in Deutschland bisher nicht etabliert. Als Voraussetzung für eine Etablierung sollen Empfeh-
lungen für die Durchführung der Failure-Mode-and-Effect-Analysis (FMEA) entwickelt werden. 

Bei Maßnahmen zur Verbesserung der AMTS handelt es sich häufig um multifaktorielle Inter-
ventionen, d. h. um die kombinierte Anwendung mehrerer interagierender Komponenten zum 
Erreichen eines intendierten Qualitätszieles. Die Bewertung der Wirksamkeit komplexer Inter-
ventionen und ihrer Übertragbarkeit insbesondere auf andere Behandlungssettings und Regi-
onen ist methodisch komplex und nur mit ausreichender Sicherheit möglich, wenn die Entwick-
lung der komplexen Intervention, ihre Evaluation und ihre Beschreibung die hierfür relevanten 
methodischen Standards berücksichtigt. Diese sind z.B. in einer Empfehlung des Medical Re-
search Council (UK) im Jahr 2000 dargelegt und zwischenzeitlich aktualisiert worden (42-44). 
Der zu erarbeitende Leitfaden soll analog zu den Empfehlungen des Medical Research Coun-
cil (UK) angepasst für Deutschland Angehörigen von Heilberufen und Wissenschaftlern Unter-
stützung bei der Planung, Entwicklung, Implementierung, Evaluation und dem Bericht über 
komplexe Interventionen zur Verbesserung der AMTS geben, um durch bessere Beurteilbar-
keit von Wirksamkeit, Effektstärke und Übertragbarkeit die flächendeckende Verbesserung 
von AMTS zu unterstützen. 
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Maßnahmen: 

[26] Erhebung zu Hemmnissen und Ressourcenbedarf für die elektronische Unterstüt-
zung im Medikationsprozess in Krankenhäusern und Ableitung von Empfehlun-
gen, z. B. Closed Loop Medication Management (CLMM) 

Termin: 2021 

Verantwortlich: DKG und ADKA, AkdÄ, DPR, Koordinierungsgruppe in Abstimmung 
mit weiteren Institutionen (insbesondere DKI) 

[27] Workshop zur Entwicklung einer Handlungsempfehlung für die ärztliche Anam-
nese, Aufklärung und Dokumentation der Arzneimitteltherapie 

Termin: 2024 

Verantwortlich:  DGIM mit DEGAM und weiteren Fachgesellschaften (u. a. AkdÄ, 
DGKliPha), ADKA, DKG, KBV, Koordinierungsgruppe 

[28] Entwicklung einer Checkliste für die Verordnung und Anwendung von Arzneimit-
teln der Bedarfsmedikation 

Termin: 2024 

Verantwortlich: AkdÄ, ABDA, ADKA, APS, DKG, DPR, KBV, Koordinierungsgruppe 

[29] Entwicklung eines Leitfadens zur Failure-Mode-and-Effect-Analysis (FMEA) für die 
Analyse und Optimierung des Arzneimitteltherapieprozesses 

Termin: 2022 

Verantwortlich:  DGIM mit Fachgesellschaften (z.B. DGKliPha), AkdÄ, ADKA, APS, 
DKG, KBV, Koordinierungsgruppe 

[30] Erarbeitung eines Leitfadens zur Entwicklung, Durchführung, Evaluation und Pub-
likation multifaktorieller Interventionen zur Verbesserung von AMTS 

Termin: 2024 

Verantwortlich:  DGIM mit Fachgesellschaften (insbesondere DEGAM), AkdÄ, ABDA, 
DKG, DPR, Koordinierungsgruppe 

4.2 Förderung der AMTS in der Onkologie 

Durch die zunehmende Verfügbarkeit oral applizierbarer Tumortherapeutika übernehmen Pa-
tienten und Patientinnen mehr Verantwortung für den Erfolg und die Sicherheit ihrer Therapie. 
Orale Tumortherapien bedürfen jedoch eines genauen Einnahmeschemas und bieten ein ho-
hes Potenzial für arzneimittelbezogene Probleme wie Non-Adhärenz und Interaktionen. Für 
eine Verbesserung der AMTS sind daher die Stärkung der Patientenkompetenz und eine enge 
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interprofessionelle Zusammenarbeit von großer Bedeutung. Im Rahmen eines Workshops sol-
len die Ergebnisse von bisher in Deutschland durchgeführten, zumeist lokalen Modellprojekten 
zusammengetragen und mit Vertretern aller relevanten Berufsgruppen sowie Patientenvertre-
tern diskutiert werden. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Workshops soll ein überre-
gionales Modellprojekt durchgeführt werden, in dem eine geeignete Interventionsstrategie in 
Kliniken und onkologischen Praxen implementiert und evaluiert wird. 

Da die Anwendung von Vincristin wiederholt zu Komplikationen führt, ist eine Erhebung des 
Sachstandes zum Einsatz von Maßnahmen zur Vermeidung einer versehentlich intrathekalen 
Anwendung vorgesehen. 

Maßnahmen: 

[31] Modellprojekt mit vorbereitendem Workshop zur Implementierung und Evaluie-
rung einer Interventionsstrategie zur Verbesserung der AMTS bei Patienten und 
Patientinnen mit oraler Tumortherapie (Finanzierungsvorbehalt) 

Termin: 2022 

Verantwortlich: BMG und Projektnehmer, Koordinierungsgruppe mit ADKA, ABDA, 

AkdÄ, APS, BAG Selbsthilfe, DKG, DPR, in Abstimmung mit weiteren 

Institutionen (u. a. einschlägige wissenschaftliche Fachgesellschaften) 

sowie DGKliPha, BfArM und PEI  

[32] Erhebung des Sachstands zum Einsatz von Maßnahmen zur Vermeidung einer 
versehentlich intrathekalen Gabe von Vincristin 

Termin: bis 2024 

Verantwortlich: ADKA mit ABDA 

5 Weitere Handlungsfelder und Forschung im Bereich der AMTS 

Damit AMTS-Maßnahmen erfolgreich umgesetzt werden können, müssen ungenügend kon-
trollierte Risiken der Behandlungsprozesse identifiziert und ihnen durch schrittweise Pro-
zessoptimierung entgegengewirkt werden. Daher werden Im Rahmen dieses Abschnitts wei-
tere wissenschaftliche Projekte definiert, deren Ziel es ist, dazu beizutragen, Patientinnen und 
Patienten vor vermeidbaren Risiken der Arzneimitteltherapie zu schützen. Häufigkeit und Re-
levanz der adressierten Risiken sowie die flächendeckende Umsetzbarkeit, Wirksamkeit, Ef-
fektstärke und Kosteneffizienz der zu untersuchenden Lösungen sind dabei wesentliche Kri-
terien für die Auswahl der zu fördernden Projekte. 

5.1 Meldungen von Nebenwirkungen 

Gemäß ihrer jeweiligen Berufsordnung müssen die Angehörigen der Heilberufe Beobachtun-
gen von UAW an die zuständigen Stellen berichten. In einer Befragung unter Ärztinnen und 
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Ärzten wurde der Aufwand für die Meldung von Nebenwirkungen von Arzneimitteln bei zuneh-
mender Arbeitsverdichtung als Hauptargument für die geringe Melderate genannt (45). Die 
Anwendung einer App zur vereinfachten Meldung von Nebenwirkungen soll dazu beitragen, 
die Meldebereitschaft bei Ärztinnen und Ärzten sowie Apothekerinnen und Apothekern zu er-
höhen. Gleichzeitig müssen die datenschutzrechtlichen Aspekte beachtet werden. 

Das PEI hat bereits eine Smartphone-App zur Untersuchung der Sicherheit von Impfstoffen 
entwickelt, die durch geringfügige Modifikation auch zur Meldung von Verdachtsfällen von Ne-
benwirkungen bei anderen Arzneimitteln genutzt werden könnte. Insofern bietet es sich zu-
nächst an zu evaluieren, ob diese App für die Meldung von Nebenwirkungen an die AkdÄ und 
ggf. BfArM und AMK genutzt werden kann. 

Maßnahme: 

[33] Evaluation einer Kooperation von AkdÄ und PEI zur Nutzung der vom PEI entwi-
ckelten App für Nebenwirkungsmeldungen durch die AkdÄ 

Termin: 2022 

Verantwortlich: AkdÄ, PEI, AMK, gematik, BfArM, 

5.2 Verbesserung der AMTS bei bestimmten Arzneimittelanwendungen 

Bei der Arzneimitteltherapie für Kinder treten häufig Fehler im Medikationsprozess auf, die 
durch den Mangel an kindgerechten Darreichungsformen und Dosierungen der zur Verfügung 
stehenden Arzneimittel bedingt sind (46). Verfügbare Präparate müssen abweichend von der 
Gebrauchsanweisung ggf. geteilt, gemörsert beziehungsweise verdünnt werden oder Apothe-
ken müssen eine Rezeptur herstellen (47). Die Risiken, die bei der Zubereitung bzw. Verab-
reichung solcher Arzneimittel bestehen, sind sowohl in der stationären als auch in der ambu-
lanten Behandlung der Kinder relevant. Informationen über die Teilbarkeit oder das Verdünnen 
der Arzneimittel können z. B. den Fachinformationen oder dem Deutschen Arzneimittel-Co-
dex/Neues Rezeptur-Formularium (DAC/NRF) entnommen werden. Aufgrund des häufigen 
off-label Gebrauchs sind solche Informationen oftmals nicht vorhanden bzw. müssen aufwen-
dig recherchiert werden. Die Erarbeitung von Standards zur Verdünnung und zum Teilen von 
Arzneimitteln für Kinder kann die AMTS in diesem Bereich verbessern. Die Standards sollen 
Ärztinnen und Ärzten, Apothekerinnen und Apothekern, Pflegenden, Patientinnen und Patien-
ten sowie pflegenden Dritten zur Information und Beratung über die Durchführung der Arznei-
mitteltherapie dienen. Sie sollen zudem in die im Rahmen des Aktionsplans zur Verbesserung 
der AMTS 2016–2019 vom BMG geförderte „Datenbank zur Dosierung von Arzneimitteln für 
Kinder“ integriert werden (48). 

Dosierungsfehler sind die häufigsten Medikationsfehler bei Kindern (49). Sie betreffen vor al-
lem flüssige Darreichungsformen und sind besonders bei kleinen Kindern kritisch (50). Eine 
relevante Inzidenz von Dosierungsfehlern zeigen Studien sowohl für Arzneimitteltherapie 
durch Ärztinnen und Ärzte (51), als auch bei der Arzneimittelgabe durch Eltern (52). Standards 
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zur Verdünnung von Arzneimitteln für Kinder mit dem Ziel der Vermeidung von Medikations-
fehlern sind geeignet, die Häufigkeit von Dosierungsfehlern bei Kindern zu reduzieren und 
sollen entwickelt werden (50;53). 

Die intravenöse Arzneimittelgabe durch Infusion birgt ebenfalls ein hohes Risiko von Medika-
tionsfehlern mit schwerwiegenden Folgen für Patienten (54). Ein systematischer Review zeigt, 
dass Daten zu physikalischen Inkompatibilität von Arzneimitteln bei der Anwendung von Arz-
neimitteln in Mischinfusionen nicht durchgängig beachtet werden (55). Die Standardisierung 
von Arzneimittel-Mischinfusionen ist daher ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der AMTS 
(56), weil die Anwendung von Mischinfusionen in verschiedenen Bereichen der Medizin gän-
gige Praxis ist. Im stationären Bereich sind dies insbesondere die Intensiv- und Palliativmedi-
zin, im ambulanten Bereich vor allem die Palliativmedizin. Unveröffentlichte Daten einer Fra-
gebogenstudie ergeben, dass bei ca. 11.000 ambulant und stationär palliativmedizinisch ver-
sorgten Patienten pro Jahr eine Infusionstherapie durchgeführt wird. Hierfür werden oftmals 
zwei bis drei verschiedene Arzneistoffe, teilweise auch mehr, in einer Infusionspumpe für viel-
fach mehr als 24 Stunden gemischt (57). Aktuelle Zahlen zur Intensivmedizin liegen zwar nicht 
vor. Mischinfusionen stellen aber aus verschiedenen Gründen eine mögliche Gefährdung der 
AMTS dar, in erster Linie durch potenzielle Inkompatibilitäten. Eine Inkompatibilität – also eine 
Unverträglichkeit zwischen zwei oder mehr Komponenten des Gemischs – kann den Patienten 
gefährden, weil ihm Mikrokristalle bzw. Präzipitate oder schädliche Reaktionsprodukte injiziert 
werden könnten (58-60). Außerdem kann es zu einer Wirkminderung bzw. sogar zu einem 
vollständigen Wirkungsverlust der verwendeten Arzneistoffe kommen (60). Mögliche Folgen 
sind Komplikationen durch Partikel, eine schwierige Symptomkontrolle, unnötig hohe Volumina 
und höhere Kosten. Daneben sind allerdings auch rechtliche Aspekte zu bedenken. Daher soll 
dieses Thema mittels einer Maßnahme adressiert werden. 

Maßnahmen: 

[34] Entwicklung von Standards zur Verdünnung und zum Teilen von Arzneimitteln zur 
Anwendung bei Kindern mit dem Ziel der Vermeidung von Medikationsfehlern (Fi-
nanzierungsvorbehalt) 

Termin: bis 2024 

Verantwortlich: BMG, Projektnehmer 

[35] Sichere Anwendung von Mischinfusionen: Erhebung zu üblichen Mischinfusionen 
und Überprüfung auf pharmazeutische und pharmakologische Eignung sowie Ab-
leitung von Empfehlungen 

Termin: bis 2024 

Verantwortlich: ADKA, ABDA und DKG 
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5.3 Förderung einer systematischen Übersichtsarbeit zur Arzneimittelanwen-
dung bei Patientinnen und Patienten mit eingeschränkten kognitiven Fähig-
keiten 

Der Aspekt der Verbesserung der AMTS bei Patientinnen und Patienten mit eingeschränkten 
kognitiven Fähigkeiten bzw. mit einer Demenz ist im Rahmen des Aktionsplans AMTS bisher 
unzureichend berücksichtigt worden. Die Anzahl älterer Mitbürger steigt jedoch und damit ab-
sehbar auch die Anzahl von Senioren und Seniorinnen, die unter Demenz leiden. Daher er-
scheint es gerechtfertigt, das Problem im Rahmen einer Maßnahme zu adressieren. 

Maßnahme: 

[36] Systematischer Review zur Gewährleistung von AMTS bei Patientinnen und Pati-
enten mit eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten/Demenz (Finanzierungsvorbe-
halt) 

Termin: bis 2024 

Verantwortlich: BMG, Projektnehmer 

5.4 Förderung der Zusammenarbeit zwischen Ärztinnen und Ärzten sowie Apo-
thekerinnen und Apothekern und den Angehörigen der Pflegeberufe 

Im Rahmen der bisherigen Bestrebungen zur Verbesserung der AMTS war die interprofessio-
nelle Zusammenarbeit der Angehörigen der Heilberufe bei der Arzneimitteltherapie eines der 
Kernthemen. Der Sachverständigenrat Gesundheit (SVR) hat sich in seinen Gutachten bereits 
mehrfach mit der interprofessionellen Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe auseinander-
gesetzt und wiederholt Verbesserungspotenzial aufgezeigt (61;62). Auch im aktuellen Gutach-
ten wurden die „[…] unzureichende sektorenübergreifende Versorgung und ein Mangel an in-
terdisziplinären und flexiblen Versorgungsstrukturen […]“ als Handlungsfeld identifiziert (63). 
Für die Gewährleistung der AMTS ist insbesondere die Zusammenarbeit der Ärztinnen und 
Ärzte mit den Apothekerinnen bzw. Apothekern sowie mit den Vertretern der Pflegeberufe, 
aber auch die adäquate Einbindung der weiteren am Arzneimitteltherapieprozess Beteiligten 
von besonderer Bedeutung. Dies ist eine Voraussetzung für die Etablierung einer strukturier-
ten Überprüfung der Medikation im Rahmen von Medikationsanalysen und einem kontinuierli-
chen Medikationsmanagement. Der interprofessionelle und sektorenübergreifende Austausch 
zur Arzneimittelanamnese und Arzneimittelberatung an den Schnittstellen der Versorgung 
setzt die Definition und Festlegung von Mindestinformationen voraus. 

Die Ausarbeitung und Konsentierung von Best-Practice-Modellen je nach Versorgungsbe-
reich, in denen die Aufgaben und Verantwortlichkeiten jeder Berufsgruppe klar definiert sind, 
ist ein wichtiger Schritt zur flächendeckenden Einführung dieser AMTS-fördernden Maßnah-
men. Der Prozess soll mit einer Erhebung zu bestehenden Best-Practice-Modellen begonnen 
und anschließend in einem Workshop mit allen relevanten Stakeholdern fortgesetzt werden. 



 

29 

Die zunehmende Digitalisierung bedingt auch Änderungen in der Zusammenarbeit zwischen 
den Angehörigen der Gesundheitsberufe, insbesondere zwischen Ärzten und Ärztinnen einer-
seits und Apothekern und Apothekerinnen andererseits sowie der Pflegeberufe. Dies gilt ins-
besondere für den Fall, dass der Apotheker bzw. die Apothekerin die Möglichkeit haben, Ein-
blick in die elektronische Patientenakte zu nehmen. Daher sollen in einem Workshop neue 
Möglichkeiten der interprofessionellen Zusammenarbeit bei der Medikationsanalyse und dem 
Medikationsmanagement diskutiert werden. 

Maßnahmen: 

[37] Identifizierung und Akzeptanz von praktischen Lösungsmodellen zur interprofes-
sionellen Zusammenarbeit bei der Medikationsanalyse und dem Medikationsma-
nagement (Finanzierungsvorbehalt) 

A) in der ambulanten Versorgung 
B) in der stationären Versorgung 

Termin: bis 2024 

Verantwortlich: BMG, Projektnehmer 

[38] Durchführung eines Workshops zu neuen Möglichkeiten der interprofessionellen 
Zusammenarbeit bei der Medikationsanalyse und dem Medikationsmanagement 
vor dem Hintergrund elektronischer Hilfsmittel wie der elektronischen Patienten-
akte und dem elektronischem Medikationsplan 

A) in der ambulanten Versorgung 
B) in der stationären Versorgung 

Termin: bis 2024 

Verantwortlich: APS, DPR, gematik, DGKL, Koordinierungsgruppe 

5.5 Bundeseinheitlicher Medikationsplan (BMP/eMP) 

Im Jahr 2018 hat die EU ein Risikobewertungsverfahren zu Arzneimitteln mit dem Wirkstoff 
Methotrexat angestoßen (64;65), da es bei Patientinnen bzw. Patienten, die Methotrexat bei 
der Behandlung von Autoimmunerkrankungen versehentlich täglich anstatt nur einmal wö-
chentlich anwendeten, zu schwerwiegenden Nebenwirkungen aufgrund von Überdosierungen 
kam, in einigen Fällen mit tödlichem Ausgang. 

Es wurde festgestellt, dass das Risiko für diese Art von Medikationsfehlern in allen Phasen 
des Arzneimitteltherapieprozesses besteht, von der Verschreibung bis zur Anwendung. Unter-
schiedliche Ursachen für Medikationsfehler wurden identifiziert, u. a. auch diejenigen hinsicht-
lich unzureichender Kenntnisse und Unklarheiten bezüglich des wöchentlichen Dosierungs-
schemas in der Behandlung von Autoimmunerkrankungen. Dies betrifft sowohl Patientinnen 
und Patienten als auch Angehörige der Heilberufe. 
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Die elektronische Erfassung der Dosierung von Arzneimitteln sieht aktuell nur eine Teilstruk-
turierung vor. Hierbei wird für den eMP/BMP auf ein Vierer-Schema für tägliche Dosierungen 
zurückgegriffen, weil dieses den Großteil der Arzneimittelverordnungen abdeckt. Eine Stich-
probenauswertung von 176 anonymisierten Medikationsplänen von Patientinnen und Patien-
ten mit Polymedikation aus den Projekten ARMIN (66) und PHARM-CHF (67) zeigte jedoch, 
dass sich ca. ein Drittel der Medikationsplanzeilen nicht mit dem Vierer-Schema des BMP/eMP 
abbilden lassen. 

Die Nutzung des eMP/BMP soll als wichtiges Instrument zur sektoren- und professionenüber-
greifenden Kommunikation gefördert werden. Angelehnt an § 31a Absatz 2 und 3 SGB V sol-
len Krankenhausapotheker im Rahmen ihrer Beratung von Patientinnen und Patienten (§ 27 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe b ApBetrO) ebenfalls in die Lage versetzt werden, den 
eMP/BMP mit Heilberufsausweis im Rahmen des Aufnahme- und Entlassmanagements nach 
Einwilligung der Patientin bzw. des Patienten zu bearbeiten. Die Informationen des eMP/BMP 
müssen für Krankenhausapothekerinnen und Krankenhausapotheker über das jeweilige Kran-
kenhausinformationssystem zugänglich sein, z. B. als Voraussetzung zur Umsetzung des Ent-
lassmanagements. 

Maßnahmen: 

[39] Forschungsprojekt mit begleitenden Workshops zur Abbildung komplexer Dosie-
rungsschemata im Medikationsplan in Abstimmung mit den Vertragspartnern 
nach § 31a Absatz 4 Satz 1 SGB V (Finanzierungsvorbehalt) 

Termin: bis 2022 

Verantwortlich: BMG, Projektnehmer 

[40] Workshop zu Erfahrungen bei der Nutzung bzw. Implementierung des BMP/eMP 
im Krankenhaus und Erstellung von Verbesserungsvorschlägen insbesondere un-
ter Einbeziehung der Krankenhausapotheken bei Aufnahme in und Entlassung 
aus dem Krankenhaus (Schnittstellenmanagement) 

Termin: bis 2024 

Verantwortlich: DKG und ADKA, gematik und Koordinierungsgruppe, Verbände der 
Datenbank- und Softwarehersteller 

6 Organisation der Umsetzung und Fortschreibung des Aktions-
plans AMTS 

Für die Begleitung der Umsetzung des Aktionsplans AMTS, die Bewertung seiner Wirksam-
keit, die Kommunikation der Ziele und Inhalte, sowie für die Fortschreibung des Aktionsplans 
AMTS ist die Koordinierungsgruppe von zentraler Bedeutung. Die Arbeitsfähigkeit der Koordi-
nierungsgruppe und ihres wissenschaftlichen Sekretariats sollte daher im Rahmen der Fort-
schreibung des Aktionsplans AMTS über das Jahr 2020 hinaus sichergestellt werden. 



 

31 

Die Fortschreibung des Aktionsplans AMTS setzt eine kritische Bestandsaufnahme des Er-
reichten als Voraussetzung für die Festlegung und Priorisierung weiterer Maßnahmen voraus. 
Vor Abschluss der Laufzeit des Aktionsplans soll daher die Zusammenfassung des Umset-
zungsstands der Maßnahmen erarbeitet werden.  

Maßnahmen: 

[41] Fortsetzung der Förderung der Koordinierungsgruppe (Finanzierungsvorbehalt) 

Termin: bis 31.12.2024 

Verantwortlich:  BMG 

[42] Zusammenfassende Darstellung und Publikation des Umsetzungsstandes des Ak-
tionsplans AMTS 2021‒2024 

Termin: 2024 

Verantwortlich:  Koordinierungsgruppe 
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IV Maßnahmen des Aktionsplans AMTS 2021–2024 

[1] Entwicklung einer Gesprächsunterstützung für Patientinnen und Patienten zur Bespre-
chung ihrer Arzneimitteltherapie mit ihrem Arzt bzw. ihrer Ärztin, mit dem Apotheker 
bzw. der Apothekerin oder mit Angehörigen der Pflegeberufe 

[2] Entwicklung von allgemeinen Patienteninformationen zur Arzneimitteltherapie für 
Frauen im gebärfähigen Alter, in Schwangerschaft und Stillzeit 

[3] Entwicklung von Patienteninformationen zur AMTS bei Behandlung mit Arzneimitteln, 
die das Blutungsrisiko erhöhen 

[4] Entwicklung von Patienteninformationen zum Potenzial digitaler Unterstützung des 
Arzneimitteltherapieprozesses für die Gewährleistung von AMTS 

[5] Erstellung von Informationsmaterialien für Patientinnen und Patienten zur Arzneimittel-
therapie im Krankenhaus für die Öffentlichkeitsarbeit, z. B. online abrufbare Patienten-
flyer, Poster zum Thema AMTS, standardisierte Information über die Arzneimittelthe-
rapie im Krankenhaus 

[6] Durchführung eines Workshops zur patientenverständlichen Aufbereitung und Bereit-
stellung von Informationen zu Nutzen und Risiken von Arzneimitteln als Basis für die 
partizipative Entscheidungsfindung 

[7] Workshop zur Verbesserung der zentralen Erfassung von Medikationsfehlern, die an 
weitere Akteure gemeldet werden, z. B. Giftnotrufzentralen und Giftinformationszen-
tren, CIRS-Einrichtungen 

[8] Modellprojekt zur Entwicklung eines interprofessionellen AMTS-Lehrkonzeptes von 
Medizin und Pharmazie einschließlich eines vorbereitenden Workshops (Finanzie-
rungsvorbehalt) 

[9] Entwicklung von Curricula zur ärztlichen Schulung zu AMTS 

[10] Gestaltung von Beiträgen zum Welttag für Patientensicherheit mit einem speziellen Fo-
kus auf die Arzneimitteltherapie 

[11] Durchführung des 6. Kongresses für Patientensicherheit bei medikamentöser Therapie 
(Finanzierungsvorbehalt) 

[12] Pressekonferenz zur Umsetzung des Aktionsplans 2021 -2024 zur Verbesserung der 
AMTS   
 

[13] Ausschreibung und Vergabe einer Auszeichnung für Projekte mit herausragenden Ver-
sorgungsinnovationen zur Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit (Finanzie-
rungsvorbehalt) 

[14] Überprüfung bzw. Bekanntmachung der Empfehlungen zur Arzneimitteltherapie bei 
Multimorbidität 

[15] Erarbeitung  von Handlungsempfehlungen/einer Leitlinie für AMTS durch wissenschaft-
liche medizinische Fachgesellschaften, ggf. mit dem Ziel der Aufnahme in das Leitlini-
enverzeichnis der AWMF 

[16] Erarbeitung von Handlungsempfehlungen und Listen für Hochrisikoarzneimittel 

[17] Durchführung eines WorkshopsDurchführung eines Workshops zur Entwicklung von 
Anwendungshinweisen für die Anwendung von Arzneimitteln bei Patientinnen und Pa-
tienten mit Leberzirrhose 
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[18] Aktualisierung des Internetauftritts der Embryotox-Datenbank für die Arzneimittelthera-
pie schwangerer, stillender und potenziell schwangerer Frauen (Finanzierungsvorbe-
halt) 

[19] Weiterentwicklung und Bekanntmachung der Datenbank zur Dosierung von Arzneimit-
teln für Kinder (Finanzierungsvorbehalt) 

[20] Workshops zur Erarbeitung von Qualitätszielen und möglichen AMTS-Indikatoren zur 
Messung von AMTS im ambulanten und stationären Sektor, in Einrichtungen der Lang-
zeitpflege und für die sektorenübergreifende Behandlung 

[21] Bundesweite Untersuchung zum Umsetzungsstand spezifischer AMTS-Maßnahmen 
und deren Potenzial zur Verbesserung der AMTS in unterschiedlichen Settings, z. B. 
elektronische Verordnung in Krankenhäusern, interprofessionelles Medikationsma-
nagement in Hausarztpraxen und öffentlichen Apotheken unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse von Maßnahme [20] 

[22] Workshop zur Weiterentwicklung des eRezept-Prozesses im Hinblick auf AMTS-As-
pekte unter Berücksichtigung von Erfahrungen aus Pilotprojekten 

[23] Workshop zu Erfahrungen mit dem Einsatz und der Akzeptanz der elektronischen Pa-
tientenakte im Hinblick auf AMTS-Aspekte 

[24] Workshop zur Entwicklung von Anforderungen an elektronische Systeme und deren 
Einsatz zur Förderung der AMTS im Krankenhaus 

[25] Weiterentwicklung der Lösungsansätze zur Verbesserung der elektronischen Arznei-
mitteldokumentation im Krankenhaus auf Grundlage der Ergebnisse von Maßnahme 
[24] 

[26] Erhebung zu Hemmnissen und Ressourcenbedarf für die elektronische Unterstützung 
im Medikationsprozess in Krankenhäusern und Ableitung von Empfehlungen, z. B. 
Closed Loop Medication Management (CLMM) 

[27] Workshop zur Entwicklung einer Handlungsempfehlung für die ärztliche Anamnese, 
Aufklärung und Dokumentation der Arzneimitteltherapie 

[28] Entwicklung einer Checkliste für die Verordnung und Anwendung von Arzneimitteln der 
Bedarfsmedikation 

[29] Entwicklung eines Leitfadens zur Failure-Mode-and-Effect-Analysis (FMEA) für die 
Analyse und Optimierung des Arzneimitteltherapieprozesses 

[30] Erarbeitung eines Leitfadens zur Entwicklung, Durchführung, Evaluation und Publika-
tion multifaktorieller Interventionen zur Verbesserung von AMTS 

[31] Modellprojekt mit vorbereitendem Workshop zur Implementierung und Evaluierung ei-
ner Interventionsstrategie zur Verbesserung der AMTS bei Patienten und Patientinnen 
mit oraler Tumortherapie (Finanzierungsvorbehalt) 

[32] Erhebung des Sachstands zum Einsatz von Maßnahmen zur Vermeidung einer verse-
hentlich intrathekalen Gabe von Vincristin 

[33] Evaluation einer Kooperation von AkdÄ und PEI zur Nutzung der vom PEI entwickelten 
App für Nebenwirkungsmeldungen durch die AkdÄ 

[34] Entwicklung vonEntwicklung von Standards zur Verdünnung und zum Teilen von Arz-
neimitteln zur Anwendung bei Kindern mit dem Ziel der Vermeidung von Medikations-
fehlern (Finanzierungsvorbehalt) 

[35] Sichere Anwendung von Mischinfusionen: Erhebung zu üblichen Mischinfusionen und 
Überprüfung auf pharmazeutische und pharmakologische Eignung sowie Ableitung 
von Empfehlungen 
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[36] Systematischer Review zur Gewährleistung von AMTS bei Patientinnen und Patienten 
mit eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten/Demenz (Finanzierungsvorbehalt) 

[37] Identifizierung und Akzeptanz von praktischen Lösungsmodellen zur interprofessionel-
len Zusammenarbeit bei der Medikationsanalyse und dem Medikationsmanagement 
(Finanzierungsvorbehalt) 

[38] Durchführung eines Workshops zu neuen Möglichkeiten der interprofessionellen Zu-
sammenarbeit bei der Medikationsanalyse und dem Medikationsmanagement vor dem 
Hintergrund elektronischer Hilfsmittel wie der elektronischen Patientenakte und dem 
elektronischem Medikationsplan 

[39] Forschungsprojekt mit begleitenden Workshops zur Abbildung komplexer Dosierungs-
schemata im Medikationsplan in Abstimmung mit den Vertragspartnern nach § 31a Ab-
satz 4 Satz 1 SGB V (Finanzierungsvorbehalt) 

[40] Workshop zu Erfahrungen bei der Nutzung bzw. Implementierung des BMP/eMP im 
Krankenhaus und Erstellung von Verbesserungsvorschlägen insbesondere unter Ein-
beziehung der Krankenhausapotheken bei Aufnahme in und Entlassung aus dem Kran-
kenhaus (Schnittstellenmanagement) 

[41] Fortsetzung der Förderung der Koordinierungsgruppe (Finanzierungsvorbehalt) 

[42] Zusammenfassende Darstellung und Publikation des Umsetzungsstandes des Akti-
onsplans AMTS 2021‒2024 
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V Abkürzungsverzeichnis 

ABDA ABDA ‒ Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. 

ADKA Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker e. V. 

ÄZQ Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin  

AkdÄ Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft 

AMK Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker 

AMTS Arzneimitteltherapiesicherheit 

ApBetrO Apothekenbetriebsordnung 

APS Aktionsbündnis Patientensicherheit e. V. 

ARMIN Arzneimittelinitiative Sachsen-Thüringen 

AWMF Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesell-

schaften e. V. 

BAG Selbsthilfe Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung, 

chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e. V. 

BAGSO Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen e.V. 

BAK Bundesapothekerkammer 

BfArM Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 

BfDI Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

BMG Bundesministerium für Gesundheit 

BMP Bundeseinheitlicher Medikationsplan 

BNHO Berufsverband der Niedergelassenen Hämatologen und Onkologen in 

Deutschland e. V. 

BPhD Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland e. V. 

bvmd Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e. V. 

CDSS Clinical Decision Support System 

DGG Deutsche Gesellschaft für Geriatrie e. V. 

DGGG Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e. V.  

DGHO Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie e. V.  

DGKliPha Deutsche Gesellschaft für Klinische Pharmakologie und Therapie e.V. 

DGHWI Deutsche Gesellschaft für Hebammenwissenschaft e.V. 

DGIM Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin e. V. 

DGK Deutschen Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung e.V. 

DGKL Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin 

e.V. 

DGN Deutsche Gesellschaft für Neurologie e.V. 
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DGVS Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwech-

selkrankheiten e. V. 

DIVI Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin e. V. 

DKG Deutsche Krankenhausgesellschaft e. V. 

DKG Deutsche Krebsgesellschaft e. V. 

DKI Deutsches Krankenhausinstitut e. V. 

DPhG Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft e. V. 

DPR Deutscher Pflegerat e. V. 

eGK Elektronische Gesundheitskarte 

Embryotox Pharmakovigilanz- und Beratungszentrum für Embryonaltoxikologie 

eMP Elektronischer Medikationsplan 

ePA Elektronische Patientenakte 

eRezept Elektronisches Rezept 

FMEA Fehlermöglichkeits- und -einflussanalyse (engl.: Failure Mode and Effects 

Analysis) 

gematik Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH 

GKV Gesetzliche Krankenversicherung 

IQWiG Stiftung für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen SdbR 

ISMP Institute for Safe Medication Practices 

ITPS Internationaler Tag für Patientensicherheit 

KBV Kassenärztliche Bundesvereinigung KdöR 

MF Medikationsfehler 

MFT Medizinischer Fakultätentag der Bundesrepublik Deutschland e. V. 

PEI Paul-Ehrlich-Institut 

PHARM-CHF Pharmacy-based interdisciplinary intervention for patients with chronic  

heart failure 

SGB V Fünftes Buch Sozialgesetzbuch 

SVR Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheits-

wesen 

UAW Unerwünschte Arzneimittelwirkung 

VdPPHI Verband der Professoren an Pharmazeutischen Hochschulen der Bundes-

republik Deutschland e. V. 

WHO World Health Organisation 
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